
Zurückschneiden von Bepflanzungen entlang von Strassen und Fusswegen

An die Eigentümer und Unterhaltsverantwortlichen von Liegenschaften
Bäume, Hecken und auch sonstige Bepflanzungen entlang von öffentlichen 
Strassen, Wegen und Trottoirs müssen gemäss dem kantonalen Mobilitäts-
gesetz (vorher Strassengesetz) jederzeit derart unterhalten werden, dass 
die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Der Herbst eignet sich aufgrund der 
Vegetation, Rückschnitte an Bäumen, Sträuchern und Hecken vorzuneh-
men. Aber je nach Wachstum der Pflanzen kann ein Rückschnitt jederzeit 
erforderlich sein.  

Leider müssen wir immer wieder feststellten, dass private Bepflanzungen in den Trottoir- oder Strassen-
bereich hineinwachsen, was zu Gefahrensituationen führen kann. Ausreichende Sichtverhältnisse sind 
Voraussetzung für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und Fussgänger. Denken Sie bitte auch an 
die Schulkinder und ihre sicheren Schulwege. 

Die Liegenschaftsbesitzer sind für den rechtzeitigen Rückschnitt verantwortlich. Wir erinnern da-
ran, dass bei Unfällen, die auf nicht konforme Hecken und Bepflanzungen zurückzuführen sind, der Ei-
gentümer haftbar gemacht werden kann! 

Gerne erinnern wir Sie an Folgendes:

✓ Hecken und Bäume sind auch während des Jahres auf Überwuchs zu kontrollieren und sind
allenfalls mehrmals jährlich zurückzuschneiden.

✓ Verkehrsschilder, Hydranten, Strassenlampen müssen von Bepflanzungen frei sein.
✓ Für Ersatz- und Neupflanzungen sind die gesetzlichen Abstände gemäss kantonaler Gesetzgebung

(Mobilitätsgesetz) zu beachten.
✓ Wir bitten die Waldbesitzer, speziell entlang von öffentlichen Strassen und Wegen, auf eine regel-

mässige Baum- und Heckenpflege zu achten (zurückschneiden, entfernen abgestorbener Äste).
✓ Zurückgeschnittene Bepflanzungen erleichtern dem Werkdienst die Unterhaltsarbeiten.
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Art der Bepflanzung Abstand vom Strassenrand Grundlage
Bäume 5.0 m (Baumstamm)

Äste über der Fahrbahn bis auf eine Höhe 
von 5.0 m schneiden, bei Trottoirs und Geh-
wegen bis auf eine Höhe von 3.0 m

Mobilitätsgesetz Kanton FR

Hecken (Lebhäge) 1.65 m zur Kantonalstrasse
0.75 m zu übrigen Strassen
0.35 m zum Trottoirrand

Mobilitätsgesetz Kanton FR /
Gemeindepraxis

Bepflanzung in Kurven 
und bei Ein- und Ausfahr-
ten

Jegliche Bepflanzungen sind untersagt, 
wenn diese die Sicht der Verkehrsteilneh-
mer behindern. Beachten Sie dabei auch 
die Sichtweiten bei Ihrer eigenen Ausfahrt. 
Bitte schneiden Sie auch Ihre Pflanzen, 
welche sich in der Sichtweite von Nach-
bars Ausfahrt befinden, entsprechend 
zurück.

Mobilitätsgesetz Kanton FR /
Normen für Sichtweiten
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Informationen zum Winterdienst

Der Werkdienst der Gemeinde mit seiner Mannschaft sowie die exter-
nen Winterdienstmitarbeiter werden für den kommenden Winter wieder 
rechtzeitig mit dem zur Verfügung stehenden Fahrzeug- und Gerätepark
für die Schneeräumungen und Glatteisbekämpfungen einsatzbereit
sein.  

Die Mitarbeiter des Winterdienstes leisten ihre Einsätze nach bestem
Wissen und Gewissen, oft zu Unzeiten oder im Dauereinsatz, und auch
im Rahmen der verfügbaren Einsatzmittel.

Im Bestreben, die Strassen, die öffentlichen Fusswege und die öffentlichen Parkplätze der Gemeinde
während der Winterzeit für den Fussgänger- und Fahrzeugverkehr in einem möglichst guten und ver-
kehrssicheren Zustand zu halten, orientiert sich unser Winterdienst nach den existierenden Normen. Die 
Mannschaft kann nicht gleichzeitig überall sein, weshalb die Einsatzpläne nach den normierten Prioritä-
ten der Verkehrsflächen geräumt und enteist werden. Diese Priorisierung sieht wie folgt aus:

1. Dringlichkeitsstufe
• Hauptverkehrstrassen
• Strassen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• Strassen zu Feuerwehr
• Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel

2. Dringlichkeitsstufe
• Quartierstrassen
• Fussgängerverbindungen und Treppenanlagen zu Schulanlagen
• Industrie und Gewerbezonen
• Wichtige öffentliche Parkplätze

3. Dringlichkeitsstufe
• Alle übrigen Strassen und Verkehrsflächen, welche im Winter unterhalten werden müssen.

Bei Schneefall sind die Strassen der 1.  Dringlichkeitsstufe wiederholt zu räumen, jene der 2.  Dringlich-
keitsstufe möglichst bald danach.

Ein reibungsloser und effizienter Einsatz benötigt auch die Unterstützung der Bevölkerung, wozu wir Sie 
um die Beachtung folgender Punkte bitten:

✓ Parkieren Sie Ihre Fahrzeuge nicht auf der Strasse, sondern stellen Sie diese auf privatem
Grund ab.

✓ Hecken und Bäume im Strassen- und Trottoirbereich müssen vor dem Winter ausreichend
zurückgeschnitten sein.

✓ Der Schnee von privaten Ausfahrten darf nicht auf die Strassen oder Trottoirs gestossen
werden.

✓ Werkdienstfahrzeuge sollen nicht auf der Strasse angehalten, um dem Fahrer ein Anliegen
mitzuteilen.

✓ Es ist nicht die Pflicht des Werkdienstes, steckengebliebene Fahrzeuge zu befreien.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Ihren Respekt für die Leistungen unserer Winterdienst-Equipen.
Sollten Sie Beanstandungen oder Anregungen haben, so zögern Sie nicht, diese via Bauverwaltung der
Gemeinde mitzuteilen. Selbstverständlich dürfen Sie auch Ihr Lob zu den Winterdiensteinsätzen bei der
Gemeinde deponieren; die Mitarbeiter an der Front werden sich über positive und anerkennende Rück-
meldungen freuen!
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